
der Unionsrepubliken ungefähr 7 000 gesetzliche Vor
schriften aufgehoben oder abgeändert. - 
Das im Jahre 1963 gegründete Unionsinstitut für wis
senschaftliche Forschung der sowjetischen Gesetzge
bung hat wesentlich zur Aktivierung der wissenschaft
lichen Untersuchung in bezug auf die Vervollkomm
nung der Gesetzgebung beigetragen. Unter den Ver
öffentlichungen des Instituts befinden sich solche The
men wie „Wechselbeziehungen zwischen der Gesetz
gebung der UdSSR und der Gesetzgebung der Unions
republiken“, „Gesetzgebende und vollziehende Tätig
keit der höchsten Organe der Staatsmacht“, „Akte der 
höheren Organe der Staatsmacht“, „Theoretische Fra
gen der Kodifizierung im Sowjetstaat“, „Theoretische 
Fragen der Kodifizierung der sowjetischen Arbeits
gesetzgebung“ und andere.
Viele Mitarbeiter des Instituts beteiligen sich an der 
Ausarbeitung verschiedener Gesetzentwürfe, an Gut
achten über Gesetzentwürfe und an Konsultationen 
über die Vervollkommnung der Gesetzgebung. So 
wurde eine wichtige Arbeit bei der Ausarbeitung des 
Entwurfs der Grundlagen für die Verwaltungsgesetz
gebung der UdSSR und der Unionsrepubliken geleistet, 
die jetzt den Kommissionen für Gesetzesvorschläge 
der Kammern des Obersten Sowjets der UdSSR zur 
Erörterung übergeben wurden.

Insgesamt hat die Tätigkeit der Rechts Wissenschaftler 
dazu beigetragen, das wissenschaftliche Niveau der 
Arbeit zur Vervollkommnung der Gesetzgebung der 
UdSSR und der Unionsrepubliken zu erhöhen.
Am 21. Juni 1968 haben die Kommissionen für Ge
setzesvorschläge des Obersten Sowjets und des Natio
nalitätensowjets des Obersten Sowjets der UdSSR den 
Bericht des Vorsitzenden der Juristischen Kommission 
beim Ministerrat der UdSSR über den Stand der Ar
beiten hinsichtlich der Kodifizierung und Systematisie
rung der Gesetzgebung der UdSSR entgegengenom
men. Die Kommissionen hielten es für erforderlich, in 
den Jahren 1968—1969 die Ausarbeitung der Entwürfe 
der Grundlagen für das Boden-, Wasser- und Forst
gesetz, für das Gesetz über die Bodenschätze und über 
den Gesundheitsschutz und über das Besserungsarbeits
recht der UdSSR und der Unionsrepubliken ab
zuschließen. Dem Präsidium des Obersten Sowjets der 
UdSSR und dem Ministerrat der UdSSR wurde der 
Vorschlag unterbreitet, grundlegende Gesetze über die 
Planung der Volkswirtschaft, über das Investitionsbau
wesen, über die materiell-technische Versorgung usw. 
ausarbeiten zu lassen.
(Stark gekürzte Fassung eines Beitrags aus „Sowjet
staat und Sowjetrecht“ 1968, H e f t  10, S. 3 f f .  Übersetzt 
von A. R. W er ne r, Berlin)

Informationen der zentralen Rechtspflegeorgane

Auf Einladung des Präsidenten des Obersten Gerichts 
der DDR, Dr. Heinrich Toeplitz, besuchte eine Delega
tion führender Juristen der UdSSR unter Leitung des 
Vorsitzenden des Obersten Gerichts der UdSSR, Alex
ander Fjodorowitsch Gorkin, in der Zeit vom 2. bis 
11. Januar 1969 die DDR. Der Studienaufenthalt diente 
der Fortsetzung des Erfahrungsaustausches über die 
Leitung der Rechtsprechung.
Besonderes Interesse widmeten die sowjetischen Juri
sten den Problemen der Leitung der Rechtsprechung 
bei der Verwirklichung des neuen Strafrechts der DDR 
und dem Zusammenwirken des Obersten Gerichts mit 
den anderen zentralen Rechtspflegeorganen. In den 
Gesprächen wurden u. a. die Rolle des Plenums und 
des Präsidiums als Organe der Leitung der Recht
sprechung, Aufgaben und Arbeitsweise der Inspek
tionsgruppen, die Leitungstätigkeit der Senate und die 
Wirksamkeit der Konsultativräte behandelt. Hinsicht
lich der erzieherischen und vorbeugenden Rolle der 
Gerichte interessierten sich die Gäste vor allem für die 
Ausgestaltung der Mitwirkung der Werktätigen im 
gerichtlichen Verfahren, für die Effektivität der Maß
nahmen, für Probleme der Verurteilung und Strafaus
setzung auf Bewährung sowie der Erziehung durch das 
Kollektiv, für die Bekämpfung und Verhütung der 
Rückfall- und der Jugendkriminalität.
Außer mit den Mitgliedern des Präsidiums des Ober
sten Gerichts hatten die sowjetischen Juristen auch 
Gespräche mit dem Minister der Justiz und dem Gene
ralstaatsanwalt der DDR. Ferner fanden Aussprachen 
mit leitenden Justizfunktionären in den Bezirken. Pots
dam, Dresden und Erfurt sowie mit Schöffen und Kon- 
fliktkommissionsmitgliedem im Kreis Meißen statt.

*

Der Stellverteter des Vorsitzenden des Ministerrates 
der DDR und Minister der Justiz, Dr. Kurt Wünsche, 
weilte vom 14. bis 21. Januar 1969 mit leitenden Mit
arbeitern des Ministeriums auf Einladung des Mini
sters der Justiz der Volksrepublik Polen, Dr. Stanislaw 
Walczak, zu einem Studienaufenthalt in Polen. Der 
Erfahrungsaustausch hatte u. a. Probleme der Straf- 
und Zivilgesetzgebung, der Aus- und Weiterbildung 
der Juristen sowie der Entwicklung der gesellschaft
lichen Gerichte zum Gegenstand. Dazu fanden Aus

sprachen im Ministerium der Justiz sowie mit dem 
Präsidenten des Obersten Gerichts und dem General
staatsanwalt der Volksrepublik Polen statt. Die Dele
gation informierte sich ferner über die Tätigkeit der 
Rechtspflegeorgane in den Wojewodschaften Kielce 
und Krakow. !
Zum Abschluß des Studienaufenthalts trafen die bei
den Justizminister eine Vereinbarung über die weitere 
Vertiefung der Zusammenarbeit und der freundschaft
lichen Beziehungen ihrer Ministerien. Der künftige 
Erfahrungsaustausch soll sich u. a. auf die Schaffung 
wichtiger gesetzlicher Bestimmungen auf dem Gebiet 
der Rechtspflege, auf die Durchsetzung der Prinzipien 
sozialistischer Kaderpolitik in den Rechtspflegeorganen 
sowie auf Fragen der Rechtshilfe erstrecken. Dazu sol
len Materialien ausgetauscht und Delegationen zum 
Studium von Spezialfragen entsandt werden.

*

Der Generalstaatsanwalt der DDR beriet am 12. De
zember 1968 mit den Staatsanwälten der Bezirke die 
Aufgaben der Staatsanwaltschaft für das 1. Halbjahr 
1969. Ausgehend von den Beschlüssen der 9. Tagung 
des Zentralkomitees der SED, begründete er die Not
wendigkeit, das Zusammenwirken der Rechtspflege
organe zu verbessern und ein effektiveres Funktionie
ren der Rechtspflege im gesellschaftlichen Gesamt
system des Sozialismus zu erreichen.
Im Mittelpunkt der Diskussion standen Probleme der 
weiteren Qualifizierung der Kriminalitätsbekämpfung, 
der Herstellung des Gleichklangs zwischen gesellschaft
licher Entwicklung und Rechtspflegetätigkeit sowie die 
Anforderungen an die Rechtspflegekader.

•

Das Ministerium der Justiz veranstaltete am 12. De
zember 1968 einen ersten zentralen Erfahrungsaus
tausch über die Tätigkeit der juristischen Mitarbeiter 
in den Ehe- und Familienberatungsstellen. Im Mittel
punkt der Beratung standen Fragen der Bildung, Zu
sammensetzung und Arbeitsweise der Ehe- und Fami
lienberatungsstellen sowie die Zusammenarbeit mit 
den Ehe- und Sexualberatungsstellen der Organe des 
Gesundheitswesens.

121


